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Programm:Programm:

�� Anwendungsbereich von Art. 10 EMRKAnwendungsbereich von Art. 10 EMRK
�� Voraussetzungen fVoraussetzungen füür die Zulr die Zuläässigkeit von ssigkeit von 

Eingriffen nach Art. 10 Abs. 2 EMRKEingriffen nach Art. 10 Abs. 2 EMRK
�� Relevante Kriterien fRelevante Kriterien füür die r die 

VerhVerhäältnismltnismäßäßigkeitsprigkeitsprüüfungfung
�� Spannungsfeld PersSpannungsfeld Persöönlichkeitsrechte / nlichkeitsrechte / 

MeinungsMeinungsääuußßerungsfreiheit erungsfreiheit 
��EhrenbeleidigungsrechtEhrenbeleidigungsrecht
��Schutz der PrivatsphSchutz der Privatsphääre re 
��Bildnisschutz Bildnisschutz 

�� FallbeispielFallbeispiel
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Anwendungsbereich von Art. 10 EMRK:Anwendungsbereich von Art. 10 EMRK:

Art. 10 EMRK umfasst jede MeinungsArt. 10 EMRK umfasst jede Meinungsääuußßerungerung
�� unabhunabhäängig von der Form (Wort, Schrift, Bild, ngig von der Form (Wort, Schrift, Bild, 

symbolische Handlung)symbolische Handlung)
�� unabhunabhäängig vom Medium (Printmedien,ngig vom Medium (Printmedien,

Fernsehen, Radio, Internet,Fernsehen, Radio, Internet,……) ) 
�� unabhunabhäängig vom Inhalt (nicht nur ngig vom Inhalt (nicht nur 

Meinungen, sondern auch reine Fakten)Meinungen, sondern auch reine Fakten)
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Aspekte der Aspekte der 
MeinungsMeinungsääuußßerungsfreiheit:erungsfreiheit:

��MeinungsMeinungsääuußßerungsfreiheit im engeren erungsfreiheit im engeren 
Sinn (= Weitergabe von Informationen und Sinn (= Weitergabe von Informationen und 
Ideen)Ideen)

��Pressefreiheit (Aufgabe der Medien als Pressefreiheit (Aufgabe der Medien als 
„„public public watchdogwatchdog““); Quellenschutz); Quellenschutz

��RundfunkfreiheitRundfunkfreiheit
��Aktive und passive InformationsfreiheitAktive und passive Informationsfreiheit
��Wissenschaftsfreiheit (Art. 17 StGG)Wissenschaftsfreiheit (Art. 17 StGG)
��Kunstfreiheit (Art. 17a StGG)Kunstfreiheit (Art. 17a StGG)
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ZulZuläässigkeit von Eingriffen ssigkeit von Eingriffen 
(Art. 10 Abs. 2 EMRK):(Art. 10 Abs. 2 EMRK):

Nicht jeder Eingriff in die MeinungsNicht jeder Eingriff in die Meinungsääuußßerungsfreiheit erungsfreiheit 
verletzt Art. 10 EMRK (materieller Gesetzesvorbehalt):verletzt Art. 10 EMRK (materieller Gesetzesvorbehalt):

�� Grundlage im innerstaatlichen RechtGrundlage im innerstaatlichen Recht
�� Legitimes Ziel:Legitimes Ziel:

�� nationale bzw. nationale bzw. ööffentliche Sicherheit ffentliche Sicherheit 
�� Aufrechterhaltung der Ordnung und VerhAufrechterhaltung der Ordnung und Verhüütung von Straftatentung von Straftaten
�� Schutz der Gesundheit und der MoralSchutz der Gesundheit und der Moral
�� Schutz des guten Rufes und der Rechte andererSchutz des guten Rufes und der Rechte anderer
�� Verhinderung der Verbreitung vertraulicher InformationenVerhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen
�� Wahrung der AutoritWahrung der Autoritäät und der Unparteilichkeit der t und der Unparteilichkeit der 

RechtsprechungRechtsprechung
�� VerhVerhäältnismltnismäßäßigkeit: notwendig in einer demokratischen igkeit: notwendig in einer demokratischen 

Gesellschaft, um dieses legitime Ziel zu erreichenGesellschaft, um dieses legitime Ziel zu erreichen
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VerhVerhäältnismltnismäßäßigkeitsprigkeitsprüüfungfung

VerhVerhäältnismltnismäßäßig ist ein Eingriff nur, wennig ist ein Eingriff nur, wenn
�� das eingesetzte Mittel geeignet ist, den das eingesetzte Mittel geeignet ist, den 

angestrebten legitimen Zweck zu erfangestrebten legitimen Zweck zu erfüüllenllen
�� kein gelinderes Mittel zur Verfkein gelinderes Mittel zur Verfüügung stehtgung steht
�� Mittel und Zweck in einem ausgewogenen Mittel und Zweck in einem ausgewogenen 

VerhVerhäältnis stehen (eigentliche ltnis stehen (eigentliche 
VerhVerhäältnismltnismäßäßigkeit igkeit –– AbwAbwäägung zwischen gung zwischen 
allgemeinem Interesse an freier allgemeinem Interesse an freier 
MeinungsMeinungsääuußßerung und Interesse an jenem erung und Interesse an jenem 
Rechtsgut, dessen Schutz der Eingriff dient)Rechtsgut, dessen Schutz der Eingriff dient)

Wichtig: VerhWichtig: Verhäältnismltnismäßäßigkeitsprigkeitsprüüfung in der fung in der 
UrteilsbegrUrteilsbegrüündung darlegen!ndung darlegen!
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MeinungsMeinungsääuußßerungsfreiheit vs. erungsfreiheit vs. 
PersPersöönlichkeitsrechtenlichkeitsrechte

�� Schutz der PersSchutz der Persöönlichkeitsrechte kann Eingriffe in die nlichkeitsrechte kann Eingriffe in die 
MeinungsMeinungsääuußßerungsfreiheit rechtfertigen (erungsfreiheit rechtfertigen („„Schutz des Schutz des 
guten Rufs oder der Rechte und Freiheiten andererguten Rufs oder der Rechte und Freiheiten anderer““ ––
Recht auf PrivatsphRecht auf Privatsphääre, Unschuldsvermutung,re, Unschuldsvermutung,……))

�� Positive Verpflichtungen des Staates, MaPositive Verpflichtungen des Staates, Maßßnahmen zum nahmen zum 
Schutz der PersSchutz der Persöönlichkeitsrechte zu setzen (Bsp.: nlichkeitsrechte zu setzen (Bsp.: 
Verhinderung von VerVerhinderung von Verööffentlichungen, durch die das ffentlichungen, durch die das 
Recht auf Achtung der PrivatsphRecht auf Achtung der Privatsphääre verletzt wird) re verletzt wird) 

�� AbwAbwäägung zwischen grundrechtlich geschgung zwischen grundrechtlich geschüützten tzten 
Positionen (Bsp.: Positionen (Bsp.: PetrencoPetrenco gg. Moldawiengg. Moldawien ––
MeinungsMeinungsääuußßerungsfreiheit vs. Recht auf Achtung des erungsfreiheit vs. Recht auf Achtung des 
Ansehens)Ansehens)
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InteressenabwInteressenabwäägung gung –– allgemeine Kriterienallgemeine Kriterien

�� Besteht ein Besteht ein ööffentliches Interesse am Gegenstand der ffentliches Interesse am Gegenstand der 
Berichterstattung?Berichterstattung?
�� Politisch oder gesellschaftlich relevantes Thema? Politisch oder gesellschaftlich relevantes Thema? 
�� Befriedigung der Neugier bestimmter Lesergruppen? Befriedigung der Neugier bestimmter Lesergruppen? 

�� Person des Person des ööffentlichen Lebens (ffentlichen Lebens (public public figurefigure--StandardStandard))
�� insb. Politikerinsb. Politiker
�� grgrößößeres Maeres Maßß an Toleranzan Toleranz
�� bezieht sich nicht auf Aspekte des Privatlebens bezieht sich nicht auf Aspekte des Privatlebens 

(OGH 16.12.2008, 11 Os 144/07x)(OGH 16.12.2008, 11 Os 144/07x)
�� Sonderstellung von Sonderstellung von RichterInnenRichterInnen (EGMR 2.11.2006, (EGMR 2.11.2006, KobenterKobenter

und Standard Verlags GmbH gg. und Standard Verlags GmbH gg. ÖÖsterreich)sterreich)

�� Kontext der Kontext der ÄÄuußßerungerung
�� ööffentlich ausgetragene Kontroverse?ffentlich ausgetragene Kontroverse?
�� Satire (EGMR 22.2.2007, Satire (EGMR 22.2.2007, Nikowitz und Verlagsgruppe News gg. Nikowitz und Verlagsgruppe News gg. 

ÖÖsterreichsterreich))
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Eingriffe in die MeinungsEingriffe in die Meinungsääuußßerungsfreiheit erungsfreiheit 
zum Schutz von Ehre und Ansehenzum Schutz von Ehre und Ansehen

�� AbwAbwäägung Meinungsgung Meinungsääuußßerungsfreiheit vs. Recht auf erungsfreiheit vs. Recht auf 
Schutz des AnsehensSchutz des Ansehens

�� Unterscheidung Tatsachenbehauptung / WerturteilUnterscheidung Tatsachenbehauptung / Werturteil
�� Tatsachenbehauptungen sind Tatsachenbehauptungen sind idRidR. zul. zuläässig, wenn sie wahr sind ssig, wenn sie wahr sind 

(Grenze: Privatsph(Grenze: Privatsphääre).re).
�� Werturteile sind einem Wahrheitsbeweis nicht zugWerturteile sind einem Wahrheitsbeweis nicht zugäänglich. nglich. 

Diesen zu verlangen verstDiesen zu verlangen verstößößt gegen Art. 10 EMRK.t gegen Art. 10 EMRK.
�� Grenzen der MeinungsGrenzen der Meinungsääuußßerungsfreiheit sind bei Werturteilen erungsfreiheit sind bei Werturteilen 

sehr weit: zulsehr weit: zuläässig, solange sie auf einer ausreichenden ssig, solange sie auf einer ausreichenden 
Tatsachengrundlage beruhen und nicht exzessiv sind.Tatsachengrundlage beruhen und nicht exzessiv sind.

�� Unklarheitenregel Unklarheitenregel 
(OGH 11 Os 124/07f; 4 Ob 98/07a)(OGH 11 Os 124/07f; 4 Ob 98/07a)
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Eingriffe in die MeinungsEingriffe in die Meinungsääuußßerungsfreiheit erungsfreiheit 
zum Schutz der Privatsphzum Schutz der Privatsphäärere

�� Schutz der PrivatsphSchutz der Privatsphääre vor indiskreten re vor indiskreten 
EnthEnthüüllungen (Geheimnisschutz)llungen (Geheimnisschutz)

�� BildnisschutzBildnisschutz
�� KriminalberichterstattungKriminalberichterstattung
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Schutz der PrivatsphSchutz der Privatsphääre vor indiskreten re vor indiskreten 
EnthEnthüüllungenllungen

��Recht selbst zu bestimmen, welche Aspekte des Recht selbst zu bestimmen, welche Aspekte des 
Privatlebens gegenPrivatlebens gegenüüber wem preisgegeben werdenber wem preisgegeben werden

�� Kann auch Untersagung wahrer Kann auch Untersagung wahrer 
Tatsachenbehauptungen rechtfertigen.Tatsachenbehauptungen rechtfertigen.

�� Auf krAuf kräänkende oder abwertende Wirkung der nkende oder abwertende Wirkung der 
Berichterstattung kommt es nicht an. Berichterstattung kommt es nicht an. 

�� InteressenabwInteressenabwäägung: legitimes Informationsinteresse gung: legitimes Informationsinteresse 
vs. Recht auf Achtung der Privatsphvs. Recht auf Achtung der Privatsphäärere
�� Abgestufter Schutz der unterschiedlichen SphAbgestufter Schutz der unterschiedlichen Sphäären des ren des 

Privaten (IntimsphPrivaten (Intimsphääre / re / „„PrivatPrivatööffentlichkeitffentlichkeit““))
�� beeintrbeeinträächtigende Form der Darstellungchtigende Form der Darstellung
�� legitimes legitimes ööffentliches Interesse an der Information oder bloffentliches Interesse an der Information oder bloßße e 

Befriedigung der Neugier des Publikums?Befriedigung der Neugier des Publikums?
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BildnisschutzBildnisschutz

�� Art. 10 EMRK schArt. 10 EMRK schüützt auch die Vertzt auch die Verööffentlichung von ffentlichung von 
BildernBildern

�� ZulZuläässigkeit / Erforderlichkeit von Eingriffen:ssigkeit / Erforderlichkeit von Eingriffen:
�� ehrenrehrenrüührige Verhrige Verööffentlichungenffentlichungen

�� Schutz der PrivatsphSchutz der Privatsphääre vor indiskreten Enthre vor indiskreten Enthüüllungenllungen

�� RRüückwirkungen auf das Privatleben (Schutz der Anonymitckwirkungen auf das Privatleben (Schutz der Anonymitäät)t)

�� InteressenabwInteressenabwäägung: gung: 
�� InformationsinteresseInformationsinteresse

�� Art der Darstellung (PortrArt der Darstellung (Porträätfoto oder blotfoto oder bloßßstellende Darstellung?)stellende Darstellung?)

�� BelBeläästigung durch Paparazzistigung durch Paparazzi
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KriminalberichterstattungKriminalberichterstattung

�� Berichterstattung Berichterstattung üüber Strafverfahren berber Strafverfahren berüührt regelmhrt regelmäßäßig ig 
Interessen der Opfer und der VerdInteressen der Opfer und der Verdäächtigenchtigen

�� InteressenabwInteressenabwäägung: gung: 
�� ööffentliches Interesse an Berichten ffentliches Interesse an Berichten üüber Tber Täätigkeit der tigkeit der 

StrafverfolgungsbehStrafverfolgungsbehöörden und Gerichte rden und Gerichte 
((ÖÖffentlichkeitsgrundsatz)ffentlichkeitsgrundsatz)

��Schutz vor medialen Vorverurteilungen Schutz vor medialen Vorverurteilungen 
(Unschuldsvermutung, Art. 6 Abs. 2 EMRK)(Unschuldsvermutung, Art. 6 Abs. 2 EMRK)

��Schutz der ResozialisierungschancenSchutz der Resozialisierungschancen
�� identifizierende Berichterstattung nur zulidentifizierende Berichterstattung nur zuläässig, wenn ssig, wenn 

üüberwiegendesberwiegendes legitimes Interesse der legitimes Interesse der ÖÖffentlichkeit ffentlichkeit 
an der Identitan der Identitäät des Verdt des Verdäächtigen bzw. des Opfers chtigen bzw. des Opfers 
(vgl. OGH 15 Os 95/09y)(vgl. OGH 15 Os 95/09y)


